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2014 thematisiert „Auf- und Umbrüche“

Stadt und Partner
planen langfristiges
Veranstaltungskonzept

Lesen Sie in dieser Ausgabe 

Grünes Licht für ampelfreie Kreuzungen
Eine Abwägung Seite 2

Fördermittel für die Saline
Saalhorngebäude wird saniert Seite 2

125 Jahre Steintor-Varieté
Zweiter „Hallescher Geschichtstaler“ Seite 2

Bibliothek des Händel-Hauses
Buchpaten gesucht Seite 2

Positionen
Aus den Fraktionen des Stadtrates Seite 3

Öffentliche Bekanntmachungen
der Stadt Halle (Saale)  ab Seite 4

Ausschusssitzungen
der Stadt Halle (Saale)  ab Seite 4

A M T S B L A T T 

Die Stadt Halle (Saale), die Martin-Lu-
ther-Universität Halle-Wittenberg (MLU),  
der weinberg campus e.V. sowie die Wirt-
schafts in itia tive Mit tel deutsch land e.V. 
rufen zur Teilnahme am IQ Innovations-
preis Mitteldeutschland 2014 auf. Kreative 
Unternehmen aus den Bereichen Chemie, 
Ener gie, Umwelt, Solarwirtschaft und 
Infor ma ti ons tech no lo gie können sich 
noch bis zum 10. März 2014 bewerben.
Gesucht werden Ideen, Pro dukte, Ver fah-
ren und Dienst leis tun gen, die zur Stei ge-

rung der Wett be werbs fä hig keit der regio-
nalen Wirtschaft bei tra gen. Zusam men 
mit der MLU und dem wein berg  cam pus 
e.V. stiftet die Stadt den mit 6 000 Euro 
dotierten IQ Innovationspreis Halle als 
loka len Wis sen schafts preis Halle 2014.
Das Ende der Bewerbungsfrist leitet tradi-
tionell eine Plakat-Aktion in der Stadt 
Halle (Saale).
Weitere Informationen zur Bewerbung 
gibt es auf der Internetseite:  
www.iq-mitteldeutschland.de.

Die „Rabitzdecke“ der Frauenhalle des halleschen Stadtbades soll bis Juni 2014 
saniert werden. Foto: Steffen Schellhorn

Hallesche Archive
öffnen ihre Türen
Unter dem Motto „Frauen-Männer-Macht“ lädt 
das Stadtarchiv Halle (Saale) am Sonnabend, 
dem 8. März 2014, von 10 bis 18 Uhr zum „Tag 
der Archive“ in die Rathausstraße 1 ein. Besu-
cher können an Führungen durch das Archiv 
teilnehmen. Eine Ausstellung im Lesesaal bietet 
einen Überblick über die hallesche Archivland-
schaft. 
An dem bundesweiten „Tag der Archive“ beteili-
gen sich auch die Martin-Luther-Universität 
Halle-Wittenberg, der Bundesbeauftragte für 
Stasi-Unterlagen, die Nationalakademie Leopol-
dina, die Stiftung Händel-Haus. Außerdem öff-
nen das Archiv der Burg Giebichenstein Kunst-
hochschule, der Franckeschen Stiftungen und 
das Archiv des Landesamtes für Denkmalp!ege 
und Archäologie ihre Türen. Sie bieten Ausstel-
lungen, Vorträge und Führungen an.
„Der Tag der Archive“ "ndet seit dem Einsturz 
des Historischen Archivs der Stadt Köln am 3. 
März 2009 alle zwei Jahre statt.
Informationen zum Programm gibt es unter 
www.halle.de.

Die Frauenhalle des Stadtbades in Halle 
(Saale) soll im Juni 2014 wieder eröffnet 
werden. Bis dahin  soll die Sanierung der 
Deckenkonstruktion abgeschlossen sein. 
Nachdem 2012 bauliche Mängel an der 
„Rabitzdecke“ der Frauenhalle festgestellt 
wurden, musste die Halle für Besucher ge-
schlossen werden. Weil die Schäden nicht 
genau beschrieben wurden, gab Oberbür-
germeister Dr. Bernd Wiegand ein Ergän-
zungsgutachten in Auftrag. Die dabei er-
mittelten Schäden könnten mit einer 
leichten Unterdecke behoben werden.
Der Begriff „Rabitzdecke“ geht auf Carl 
Rabitz zurück, einen Berliner Baumeister, 
der im Jahr 1878 eine besondere Decken-
konstruktion mit Stahlträgern und Draht-
putz patentieren ließ. Stadtbaurat Wilhelm 
Jost bediente sich dieser architektonischen 
Konstruktion beim Bau der Frauenhalle. 
In Absprache mit der Bäder Halle GmbH 
als Betreiberin plant die Stadt Halle (Saale) 
außerdem ein Interessenbekundungsver-
fahren. Annette Waldenburger, Geschäfts-
führerin der Bäder Halle GmbH: „Wir su-
chen Partner mit neuen Ideen für ein 
langfristiges, wirtschaftlich tragfähiges 
Nutzungskonzept.“
Ähnlich sieht es Kathleen Hirschnitz, Vor-
sitzende des Fördervereins „Zukunft 
Stadtbad Halle (Saale)“. Sie meint: „Wir 
sehen die Zukunft des Stadtbades in einem 

denkmalgerecht sanierten, multifunktio-
nalen Sport-, Bewegungs- und Gesund-
heitszentrum, das als Alleinstellungs-
merkmal etabliert werden kann.“ 
Eine Idee zur Nutzung des Stadtbades gibt 
es bereits: Nach Wiedereröffnung der 
Frauenhalle soll am 3. Juni 2014 die Preis-
verleihung zum „Designpreis Halle“ im 
Stadtbad statt"nden. Die Wettbewerbsar-
beiten sollen in einer Ausstellung im Bad 
gezeigt werden. Kurator Professor Vin-
cenz Warnke von der Burg Giebichenstein 
Kunsthochschule Halle hat für 2014 das 
Motto „Wasser“ vorgegeben. „Mit der Nut-
zung des Stadtbades für die Preisverlei-
hung wird ein einzigartiges hallesches 
Baudenkmal in einem völlig neuen Kon-
text vorgestellt“, so Warnke. Der Design-
preis wird seit 2007 von der Stadt Halle 
(Saale) und der Burg Giebichenstein 
Kunsthochschule Halle ausgelobt. In die-
sem Jahr wurden 336 Arbeiten aus 41 Län-
dern eingereicht. Die Preissumme beträgt 
10 000 Euro.
Mit der Inbetriebnahme des am 16. Febru-
ar 1916 eröffneten Stadtbades verbesserten 
sich die hygienischen Lebensbedingungen 
der Hallenserinnen und Hallenser. Um 
1900 verfügten lediglich 13 Prozent der 
Stadtbevölkerung über ein Bad.
Mehr Informationen: www.halle.de und
www.zukunftstadbadhalle.de

Frauenhalle im Stadtbad soll im Juni wieder öffnen

IQ Innovationspreise ausgelobt

Gemeinsame Anstrengungen zur Rettung des Baudenkmals – Internationaler Designpreis wird überreicht

Unter dem Titel „HalleThemen“ hat die 
Stadt Halle (Saale) ein Veranstaltungs-
programm für die nächsten Jahre entwi-
ckelt. Die „HalleThemen“ sind bis zum 
Jahr 2022 konzipiert und umfassen zum 
Beispiel die Bereiche Kunst, Musik, Re-
formation und Wissenschaft. Die Stadt 
wurde dabei von der Nationalen Akade-
mie der Wissenschaften Leopoldina, 
den Franckeschen Stiftungen und der 
Burg Giebichenstein Kunsthochschule 
Halle unterstützt. Zu den Partnern ge-
hören auch das Landeskunstmuseum 
Moritzburg, das Landesmuseum für 
Vorgeschichte und die Martin-Luther-
Universität Halle-Wittenberg.

Mit „HalleThemen“ knüpft die Stadt an 
die Themenjahre der Franckeschen 
Stiftungen an. Von 2000 bis 2010 hatten 
die Franckeschen Stiftungen kulturelle 
Themenjahre für die Stadt Halle konzi-
piert und koordiniert. Dabei gelang es, 
viele kulturelle Akteure der Stadt je-
weils ein Jahr lang in ein Rahmenthema 
einzubeziehen. Es entstanden dauerhaf-
te Partnerschaften und Kooperationen. 
„Auf diese Partnerschaften kann die 
Stadt bei den ,HalleThemen' aufbauen“, 
so Dr. Judith Marquardt, Halles Beige-
ordnete für Kultur und Sport. Wichtige 
Impulse bei der Erarbeitung der „Hal-
leThemen“ kamen deshalb aus den 
Franckeschen Stiftungen. Dr. Thomas 
Müller-Bahlke, Direktor der Francke-
schen Stiftungen: „Es ist sehr zu begrü-
ßen, dass die Stadt Halle die kulturellen 
Themenjahre wieder aufnimmt. Sie 
sind ein besonders geeignetes und von 
Auswärtigen oft gelobtes Instrument, 
um die kulturellen Kräfte in Halle zu 
bündeln und sie für aktuelle Debatten 
fruchtbar zu machen.“

Das „HalleThema“ 2014 steht unter 
dem Motto „Auf- und Umbrüche in 
Halle“. So erinnert die Stadt in diesem 
Jahr an die friedliche Revolution im 
Herbst 1989, an die Grundsteinlegung 
Halle-Neustadts vor 50 Jahren und an 
den 150. Geburtstag des langjährigen 
Oberbürgermeisters Richard Robert 

Rive. Eine weiteres Thema wird der 
Ausbruch des 1. Weltkrieges vor 100 
Jahren sein.
Die Leopoldina hat sich ebenfalls für 
das „HalleThema 2014“ ausgespro-
chen. „Die friedliche Revolution löste 
vor 25 Jahren einen Aufbruch in der 
Akademie aus: Die Leopoldina erwei-
terte das Fächerspektrum und verstärk-
te ihre internationalen Aktivitäten“, 
sagt Prof. Dr. Jutta Schnitzer-Ungefug, 
Generalsekretärin der Leopoldina.
Auch Kunst- und Kulturschaffende ge-
stalten die „HalleThemen“ mit. Manon 
Bursian, Direktorin der Kunststiftung 
des Landes Sachsen-Anhalt: „Halle ist 
die Stadt in Sachsen-Anhalt, in der die  
künstlerische Avantgarde zu Hause ist. 
Gerade hier "nden sich zahlreiche lei-
denschaftliche Persönlichkeiten, die 
mit ihrer Kreativität für die Zukunft 
wirken.“ Bursian weist darauf hin, dass 
„Brachen und leerstehende Bauten 
durch die hier tätigen künstlerischen 
Freigeister beispielsweise schnell in be-
sondere und lebendige Orte verwandelt 
werden. Die ,HalleThemen‘ werden 
Künstler zu neuen Projekten anregen 
und inspirieren.“

Kunst und Design sind das bestimmen-
de „HalleThema“ für das kommende 
Jahr. Im Jahr 2015 feiert die Burg Gie-
bichenstein Kunsthochschule Halle ihr 
100-jähriges Bestehen. Die Unesco 
Weltkulturerbe-Entscheidung für die 
Franckeschen Stiftungen und das 
900-jährige Jubiläum des Stadtsinge-
chores sind der Rahmen für das The-
menjahr 2016. Das Jahr 2017 steht im 
Zeichen der Reformation.

Eine Broschüre informiert über das 
diesjährige Programm „Auf- und Um-
brüche in Halle“. Sie enthält einen um-
fangreichen Veranstaltungskalender 
für das Jahr 2014 und erscheint am  
11. März 2014. Sie ist kostenlos in al-
len beteiligten kulturellen Einrichtun-
gen erhältlich. Auf der Internetseite 
www.halle.de wird die Broschüre zum 
Herunterladen bereitgestellt.

Bürgerversammlung zum
Umbau des Südstadtrings 
Über die Pläne zur Umgestaltung des Südstadt-
ringes und Teile der Paul-Suhr-Straße informiert 
die Stadt Halle (Saale) am Montag, dem 10. 
März 2014, in einer Bürgerversammlung. Die 
Veranstaltung beginnt 18 Uhr in der Grund-
schule „Sankt Franziskus“ in der Murmansker 
Straße 13.
Geplant ist der Ausbau der Straßenbahnanlagen 
und die barrierefreie Gestaltung der Haltestel-
len. Die Station „Veszpremer Straße“ soll zum 
Umsteigepunkt für Fahrgäste von Straßenbahn 
und Bus ausgebaut werden. Vorgesehen ist, die 
Fahrbahn des Südstadtringes auf je eine Fahr-
spur pro Richtung zu reduzieren. Neue Rad- und 
Gehwege ergänzen das Umgestaltungskonzept. 
Darüber hinaus sind neue Alleebäume geplant.
Das Bauvorhaben ist Teil des aktuellen Stadt-
bahnprogramms. 

Halles Beigeordneter für Wirtschaft und Wissenschaft, Wolfram Neumann, Jörn-Hein-
rich Tobaben, Wirtschaftsinitiative für Mitteldeutschland e.V. GmbH, und Dr. Ulf-Marten 
Schmieder, Geschäftsführer TGZ Halle als Vertreter des weinberg campus e.V. (v.l.), stel-
len am Hallmarkt die ersten Plakate für den Wettberwerb vor. Foto: Stadt Halle (Saale)

32 Autoren beim Lesefest
„Halle liest mit“ 
Unter dem Motto „Halle liest mit“ lädt die Stadt 
Halle (Saale) vom 11. bis zum 16. März 2014 
zu einem sechstägigen Lesefest mit 32 Autoren 
ein. Zu den Leseorten gehören das Landgericht, 
der Anatomie-Hörsaal in der Großen Steinstra-
ße 52, und die Gertraudenkapelle in der Marien-
bibliothek.
Das Lesefest „Halle liest mit“ "ndet parallel zur 
Leipziger Buchmesse statt, die vom 13. bis 16. 
März 2014 zum Besuch einlädt. Das Pro-
grammheft zum Lesefest „Halle liest mit“ liegt 
in der Tourist-Information im Marktschlöss-
chen und weiteren öffentlichen Einrichtungen 
in Halle sowie in Cafés und Restaurants aus. 
Weitere Informationen zum Lesefest sowie das 
Programmheft zum Herunterladen gibt es unter 
www.halle.de.
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Alle Einladungen und Vorlagen sind im 
Bürgerinfor ma  tions  system der Stadt Halle 
(Saale) auf der Website www.buergerinfo.
halle.de einsehbar.  Die Texte liegen als pdf-
Dokumente vor.

Sportausschuss

Am Mittwoch, dem 12.03.2014, 17 Uhr, 
!ndet im Stadthaus, Kleiner Saal, Markt-
platz 2, 06108 Halle (Saale), eine öffentli-
che/nicht öffentliche Sitzung des Sport-
ausschusses statt.

Tagesordnung – öffentlicher Teil 

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung 
der Ordnungsmäßigkeit der Einla-
dung und der Beschlussfähigkeit

2. Feststellung der Tagesordnung
3. Genehmigung der Niederschrift vom 

12.02.2014
4. Beschlussvorlagen
4.1. Bürgerhaushalt Vorschlag B-30 Schwimm-

halle Robert Koch, Vorlage: V/2014/12522
4.2. Bürgerhaushalt Vorschlag B-12 SPORT-

HALLEN, Vorlage: V/2014/12520
4.3. Förderung von Sanierungs- und In-

vestitionsmaßnahmen an Pachtverei-
ne 2014, Vorlage: V/2013/12248

4.4. Neuerrichtung eines lizenzierten Leis-
tungszentrums für den weiblichen und 
männlichen Nachwuchs des Halleschen 
Fußballclubs e. V. am Standort Silber-
höhe, 7. WK, Vorlage: V/2014/12541

4.5. Sportprogramm der Stadt Halle (Saa-
le), Vorlage: V/2010/09249

4.5.1. Änderungsantrag der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN zur Beschluss-
vorlage "Sportprogramm der Stadt 
Halle (Saale)" (Vorlagen-Nummer: 
V/2010/09249), Vorlage: V/2011/10206 

4.5.2. Änderungsantrag der SPD-Stadt-
ratsfraktion zur Beschlussvorlage 
Sportprogramm der Stadt Halle (Saa-
le) (Vorlagennummer V/2010/09249), 

 Vorlage: V/2014/12535
4.5.3. Änderungsantrag der Stadträtin 

Sabine Wolff (NEUES FORUM) zur 
Beschlussvorlage "Sportprogramm 
der Stadt Halle (Saale)" (Vorlagen-
Nummer: V/2010/09249), 

 Vorlage: V/2011/10213
5. Anträge von Fraktionen und Stadträten
6. schriftliche Anfragen von Fraktionen 

und Stadträten
7. Mitteilungen
8. Beantwortung von mündlichen Anfragen
9. Anregungen

Tagesordnung – nicht öffentlicher Teil

1. Feststellung der Tagesordnung
2. Genehmigung der Niederschrift vom 

12.02.2014
3. Beschlussvorlagen
4. Anträge von Fraktionen und Stadträten
5. schriftliche Anfragen von Fraktionen 

und Stadträten
6. Mitteilungen
7. Beantwortung von mündlichen Anfragen
8. Anregungen

Andreas Hajek
Ausschussvorsitzender

Dr. Judith Marquardt
Beigeordnete

Sozial-, Gesundheits- und 
Gleichstellungsausschuss

Am Donnerstag, dem 13.03.2014, um 
16.30 Uhr, !ndet im Stadthaus, Wappen-
saal, Marktplatz 2, 06108 Halle (Saale), 
eine öffentliche/nicht öffentliche Sitzung 
des Sozial-, Gesundheits- und Gleichstel-
lungsausschusses statt.

Tagesordnung – öffentlicher Teil

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung 
der Ordnungsmäßigkeit der Einla-
dung und der Beschlussfähigkeit

2. Feststellung der Tagesordnung
3. Genehmigung der Niederschrift
4. Bericht der Geschäftsführung des 

Jobcenters Halle (Saale)
5. Bericht Bildung und Teilhabe
6. Beschlussvorlagen
6.1. Fördermittelvorlage - V/2013/12371; 

Förderung im Haushaltsjahr 2014 
entsprechend der Richtlinie der Stadt 
Halle (Saale) zur Förderung von 
Frauen- und Gleichstellungsprojek-
ten, die kein ausschließlich soziales 
bzw. kulturelles Anliegen verfolgen

6.2. Indikatorenbericht für Migration und 
Integration der Stadt Halle (Saale),

 Vorlage: V/2014/12488
7. Anträge von Fraktionen und Stadträten
7.1. Antrag der Fraktion DIE LINKE. im 

Stadtrat Halle (Saale) zur Bekämp-
fung von Armut im Alter,

 Vorlage: V/2013/12098
8. schriftliche Anfragen von Fraktionen 

und Stadträten
9. Mitteilungen
9.1. Themenspeicher
10. Beantwortung von mündlichen Anfragen
11. Anregungen

Tagesordnung – nicht öffentlicher Teil

1. Feststellung der Tagesordnung
2. Genehmigung der Niederschrift
3. Beschlussvorlagen
4. Anträge von Fraktionen und Stadträten
5. schriftliche Anfragen von Fraktionen 

und Stadträten
6. Mitteilungen
7. Beantwortung von mündlichen Anfragen
8. Anregungen

Ute Haupt
Ausschussvorsitzende

Tobias Kogge
Beigeordneter 

Susanne Wildner
Gleichstellungsbeauftragte

Ausschuss für Ordnung und
Umweltangelegenheiten

Am Donnerstag, dem 13.03.2014, um 
17 Uhr, !ndet im Stadthaus, Kleiner Saal, 
Marktplatz 2, 06108 Halle (Saale), eine 
öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des 
Ausschusses für Ordnung und Umwelt- 
angelegenheiten statt.

Europawahl 2014
Aufforderung zur Benennung von Mitgliedern für die 
Wahlvorstände
Hiermit fordere ich alle Parteien und 
Wählergruppen zur Abgabe von Vor-
schlägen für die Benennung von Wahlbe-
rechtigten als Beisitzer oder Stellvertre-
ter für die Wahlvorstände auf. Für jeden 
Wahlbezirk wird gemäß § 5 des Gesetzes 
über die Wahl der Abgeordneten des Eu-
ropäischen Parlaments aus der Bundesre-
publik Deutschland (Europawahlgesetz 
– EuWG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 8. März 1994 (BGBl. S. 423, 
555, 852), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 7. Oktober 2013 
(BGBl. S. 3749), ein Wahlvorstand gebil-
det, sodass es bei dieser Europawahl 142 
Urnenwahl- und 20 Briefwahlvorstände 
geben wird, die gemäß § 5 Abs. 3 S. 1 
EuWG aus einem Wahlvorsteher als Vor-
sitzendem, seinem Stellvertreter und bis 
zu sieben Beisitzern bestehen.

Bei der Berufung der Beisitzer sind ge-
mäß § 5 Abs. 3 S. 2 EuWG die in dem je-
weiligen Bezirk vertretenen Parteien nach 
Möglichkeit zu berücksichtigen. Gemäß 
§ 4 EuWG i.V.m. § 9 Abs. 3 des Bundes-
wahlgesetzes (BWahlG) in der Fassung 
vom 23. Juli 1993 (BGBl. S. 1288, 1594), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 3. Mai 2013 (BGBl. S. 1084), 

darf niemand in mehr als einem Wahlor-
gan tätig sein. Wahlbewerber, Vertrau-
enspersonen für Wahlvorschläge sowie 
stellvertretende Vertrauenspersonen dür-
fen in kein Wahlorgan als Mitglied be-
stellt werden.

Ich bitte, die Vorschläge sobald wie 
möglich, jedoch spätestens bis zum 
14. März 2014 beim Stadtwahlleiter der 
Stadt Halle (Saale), Marktplatz 1, 06100 
Halle (Saale) einzureichen. 
Im Anschluss an den Ablauf der Frist 
werden die Beisitzer gemäß § 5 Abs. 3 S. 
1 EuWG aus den eingereichten Vorschlä-
gen berufen.

Des Weiteren weise ich darauf hin, dass 
die Beisitzer der Wahlvorstände ehren-
amtlich tätig sind und die Übernahme ei-
nes Wahlehrenamtes nur aus den in § 9 
der Europawahlordnung (EuWO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 2. 
Mail 1994 (BGBl. S. 957), zuletzt geän-
dert durch Artikel 1 der Verordnung vom 
16. Dezember 2013 (BGBl. S. 4335), ge-
nannten Gründen abgelehnt werden kann.

Egbert Geier
Stadtwahlleiter

Bekanntmachung für Staatsangehörige der übrigen 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union (Unionsbürger) 
zur Wahl zum Europäischen Parlament in der 
Bundesrepublik Deutschland
Am 25.05.2014 !ndet die Wahl der Ab-
geordneten des Europäischen Parlaments 
aus der Bundesrepublik Deutschland 
statt. An dieser Wahl können Sie aktiv 
teilnehmen, wenn Sie am Wahltag

1. die Staatsangehörigkeit eines der übri-
gen Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union besitzen,

2. das 18. Lebensjahr vollendet haben,
3. seit mindestens drei Monaten in der 

Bundesrepublik Deutschland oder in 
den übrigen Mitgliedstaaten der Eu-
ropäischen Union eine Wohnung inne-
haben oder sich mindestens seit dieser 
Zeit sonst gewöhnlich aufhalten (auf 
die Dreimonatsfrist wird ein aufeinan-
derfolgender Aufenthalt in den genann-
ten Gebieten angerechnet),

4. weder in der Bundesrepublik Deutsch-
land noch in dem Mitgliedstaat der Eu-
ropäischen Union, dessen Staatsan-
gehörigkeit Sie besitzen, vom aktiven 
Wahlrecht zum Europäischen Parla-
ment ausgeschlossen sind,

5. in ein Wählerverzeichnis in der Bundes-
republik Deutschland eingetragen sind. 
Die erstmalige Eintragung erfolgt nur auf 
Antrag. Der Antrag ist auf einem Form-
blatt zu stellen; er soll bald nach dieser Be-
kanntmachung abgesandt werden.

Einem Antrag, der erst nach dem 
04.05.2014 bei der Stadt Halle eingeht, 
kann nicht mehr entsprochen werden (§ 
17a Abs. 2 der Europawahlordnung).

Sind Sie bereits aufgrund Ihres Antra-
ges bei der Wahl am 13. Juni 1999 oder 
einer späteren Wahl zum Europäischen 
Parlament in ein Wählerverzeichnis der 
Bundesrepublik Deutschland eingetra-
gen worden, so ist ein erneuter Antrag 
nicht erforderlich. Die Eintragung er-
folgt dann von Amts wegen, sofern die 
sonstigen wahlrechtlichen Voraussetzun-

gen vorliegen. Dies gilt nicht, wenn Sie 
bis 04.05.2014 gegenüber der Stadt Hal-
le auf einem Formblatt beantragen, nicht 
im Wählerverzeichnis geführt zu wer-
den. Dieser Antrag gilt für alle künftigen 
Wahlen zum Europäischen Parlament, 
bis Sie erneut einen Antrag auf Eintra-
gung in das Wählerverzeichnis stellen.

Sind Sie bei früheren Wahlen (1979 bis 
1994) in ein Wählverzeichnis in der Bun-
desrepublik Deutschland eingetragen 
worden, müssen Sie für eine Teilnah-
me an der Wahl einen erneuten Antrag 
auf Eintragung in das Wählerverzeich-
nis stellen.
Nach einem Wegzug in das Ausland und 
erneutem Zuzug in die Bundesrepublik 
Deutschland ist ein erneuter Antrag auf 
Eintragung in das Wählerverzeichnis er-
forderlich.

Antragsvordrucke (Formblätter) sowie 
informierende Merkblätter können bei 
der Stadt Halle (Saale), Marktplatz 1, 
06100 Halle (Saale) angefordert werden.

Für ihre Teilnahme als Wahlbewerber ist 
u. a. Voraussetzung, dass sie am Wahltag 
1. das 18. Lebensjahr vollendet haben,
2. die Staatsangehörigkeit eines Mitglied-

staates der Europäischen Union besitzen,
3. weder in der Bundesrepublik Deutsch-

land noch in dem Mitgliedstaat der Euro-
päischen Union, dem Sie angehören, von 
der Wählbarkeit ausgeschlossen sind.

Mit dem Antrag auf Eintragung in das 
Wählerverzeichnis oder mit den Wahl-
vorschlägen ist eine Versicherung an Ei-
des statt abzugeben über das Vorliegen 
der o. g. Voraussetzungen für die aktive 
oder passive Wahlteilnahme.

Egbert Geier
Stadtwahlleiter

Kommunalwahl am 25. Mai
Aufforderung zur Benennung von Mitgliedern für die 
Wahlvorstände
Gemäß § 12 Abs. 1 des Kommunalwahl-
gesetzes für das Land Sachsen-Anhalt 
(KWG LSA) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 27. Februar 2004 (GVBl. 
LSA S. 92), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 3 des Gesetzes vom 18. Oktober 
2013 (GVBl. LSA S. 498), wird für jeden 
Wahlbezirk vom Wahlleiter ein Wahlvor-
stand gebildet. 

Bei dieser Kommunalwahl wird es 142 
Urnenwahl- und 20 Briefwahlvorstän-
de geben, die gemäß § 12 Abs. 1 KWG 
LSA aus einem Wahlvorsteher und nach 
meiner Entscheidung gemäß § 6 Abs. 2 
S. 1 der  Kommunalwahlordnung für das 
Land Sachsen-Anhalt (KWO LSA) vom 
24. Februar 1994 (GVBl. LSA S. 338, 
435), zuletzt geändert durch Verordnung 
vom 8. Dezember 2013 (GVBl. LSA S. 
532), bis zu acht Beisitzern bestehen. Bei 
der Berufung der Beisitzer sollen Vor-
schläge der im Wahlgebiet vertretenen 
Parteien und Wählergruppen berücksich-
tigt werden. Gemäß § 13 Abs. 2 KWG 
LSA können Wahlbewerber und Vertrau-
enspersonen kein Wahlehrenamt über-
nehmen und damit auch nicht als Beisit-
zer eines Wahlvorstandes tätig werden.

Gemäß § 6 Abs. 2 S. 2 KWO LSA forde-
re ich hiermit alle Parteien und Wähler-
gruppen zur Abgabe von Vorschlägen für 
die Benennung von Wahlberechtigten als 
Beisitzer für die Wahlvorstände auf.

Ich bitte, die Vorschläge sobald wie 
möglich, jedoch spätestens bis zum 
14. März 2014 beim Gemeindewahl- 
leiter der Stadt Halle (Saale), Marktplatz 
1, 06100 Halle (Saale) einzureichen. Im 
Anschluss an den Ablauf der Frist berufe 
ich gemäß § 6 Abs. 3 KWO LSA aus den 
eingereichten Vorschlägen die Beisitzer.
Des Weiteren verweise ich auf § 13 Abs. 
1 bis 3 KWG LSA. Danach sind die Bei-
sitzer der Wahlvorstände ehrenamtlich 
tätig und die Übernahme eines Wahleh-
renamtes darf nach § 29 der Gemeinde-
ordnung für das Land Sachsen-Anhalt 
(Gemeindeordnung – GO LSA) in der 
Fassung vom 10. August 2009 (GVBl. 
LSA, 383), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 18. Oktober 2013 
(GVBl. LSA S. 498) nur aus einem wich-
tigen Grund abgelehnt werden.

Egbert Geier
Gemeindewahlleiter

Tagesordnung – öffentlicher Teil 

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung 
der Ordnungsmäßigkeit der Einla-
dung und der Beschlussfähigkeit

2. Feststellung der Tagesordnung
3. Genehmigung der Niederschrift
3.1. Genehmigung der Niederschrift vom 

16.01.2014
3.2. Genehmigung der Niederschrift vom 

13.02.2014
4. Beschlussvorlagen
4.1. Vorbereitung der Abfallsatzungen 

2015, Vorlage: V/2014/12545
5. Anträge von Fraktionen und Stadträten
5.1. Antrag der Fraktion MitBÜRGER für 

Halle - NEUES FORUM auf Prüfung 
einer Anpassung der „Verordnung 
über das Verbrennen p"anzlicher Gar-
tenabfälle“, Vorlage: V/2014/12390

5.2. Antrag der Fraktion DIE LINKE. im 
Stadtrat Halle (Saale) zur zunehmen-
den Nutzung von E-Bikes in der Stadt 
Halle (Saale), Vorlage: V/2014/12387

5.3. Antrag der FDP-Stadtratsfraktion 
Halle (Saale) zur Mitgliedschaft der 
Stadt Halle (Saale) im Klima-Bünd-
nis Alianza del Clima / Climate Alli-
ance e. V. (Vorlage: V/2013/12229),

 Vorlage: V/2014/12402
6. schriftliche Anfragen von Fraktionen 

und Stadträten
7. Mitteilungen
7.1. Baumfällliste
7.2. Mitteilung zum Antrag der Fraktion 

Bündnis 90/DIE GRÜNEN zur Ergän-
zung des Hochwasserberichtes 2013; 
Darlegung der Zuständigkeiten bzw. 
Schnittstellen im Hochwasserschutz

7.3. Neue Aufgaben im Bereich Naturschutz 
und Landschaftsp"ege –Bewirtschaftung 
der NSG- und Natura 2000- Gebiete

8. Beantwortung von mündlichen Anfragen
9. Anregungen

Tagesordnung – nicht öffentlicher Teil

1. Feststellung der Tagesordnung
2. Genehmigung der Niederschrift
2.1. Genehmigung der Niederschrift vom 

16.01.2014
2.2. Genehmigung der Niederschrift vom 

13.02.2014
3. Beschlussvorlagen
4. Anträge von Fraktionen und Stadträten
5. schriftliche Anfragen von Fraktionen 

und Stadträten
6. Mitteilungen
7. Beantwortung von mündlichen Anfragen
8. Anregungen

Elisabeth Krausbeck
Ausschussvorsitzende

Uwe Stäglin
Beigeordneter

Keine Gelbfieberimpfung 
 
Im Fachbereich Gesundheit in der Nie-
meyerstraße 1, 06110 Halle (Saale), sind 
am Donnerstag, dem 13. März, keine 
Impfungen gegen Gelb!eber möglich. 
Ab dem 20. März besteht von 7 bis 
9 Uhr wieder die Möglichkeit, sich 
gegen Gelb!eber impfen zu lassen. 

Für Auskünfte und terminliche 
Absprachen steht der Fachbereich 
Gesundheit telefonisch unter 
0345 221 32 20 und 32 40 zur 
Verfügung. 

Die Impfung gegen Gelb!eber ist 
kostenp"ichtig. Sie bietet lebenslangen 
Schutz und wird für alle Reisen in 
Äquatornähe, zum Beispiel nach Brasi-
lien, Niger und generell in zentralafrika-
nische Staaten, empfohlen.

Die Fischereibehörde der Stadt Halle (Saa-
le) lädt am Samstag, dem 24. Mai, zur 
nächsten Fischerprüfung ein.
Die Vorbereitung und Durchführung der Fi-
scherprüfung erfolgt auf der Grundlage der 
Fischerprüfungsordnung vom 14.11.1994 
(GVBl. LSA Nr. 50/1994 S. 998), letzte be-
rücksichtigte Änderung: §§ 5 und 14a ge-
ändert durch Verordnung vom 30. Oktober 
2013 (GVBl. LSA S. 502).
Zugelassen werden Bewerber, die zum Zeit-
punkt der Fischerprüfung das 14. Lebens-
jahr vollendet haben und vor der Prüfung an 
einem Lehrgang mit mindestens 30 Unter-
richtsstunden teilgenommen haben.
Die Gebühr für die Abnahme der Fischer-
prüfung für die bis 18-jährigen Bewer-
ber beträgt 28 Euro. Für Bewerber, die das 

Fischerprüfung am 24. Mai
18. Lebensjahr vollendet haben beträgt die 
Gebühr 56 Euro. Die Gebühr ist bei der Be-
antragung zu entrichten.

Anmeldungen zur Prüfung werden 
während der Sprechzeizten von der 
Fischereibehörde der Stadt Halle (Saa-
le), Am Stadion 5, 06122 Halle (Saale) 
entgegen genommen.
Sprechzeiten: 
Dienstag        9 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr 
Donnerstag 9 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr 
Meldeschluss ist der 25. April 2014.

Der Ort der Prüfung kann erst nach Mel-
deschluss benannt werden. Die Teilneh-
mer an der Fischerprüfung erhalten dazu 
konkrete Informationen.
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Allgemeinverfügung der Stadt Halle (Saale) 
über Ladenöffnungszeiten im Innenstadtbereich
Die Stadt Halle (Saale) gibt folgende All-
gemeinverfügung bekannt:

1. An den Sonntagen am 6. April und 
2. November 2014, dürfen im Stadtzen-
trum, begrenzt durch Waisenhausring, 
Moritzzwinger, Hallorenring, Robert-
Franz-Ring, Moritzburgring, Univer-
sitätsring, Hansering, zuzüglich obere 
Leipziger Straße, Riebeckplatz, Mar-
tinstraße, Röserstraße, Marienstraße, 
Dorotheenstraße, Augustastraße, Char-
lottenstraße, Große Steinstraße, Am 
Steintor, Geiststraße, Steinweg sowie 
Mansfelder Straße alle Verkaufsstellen 
im Sinne des § 2 Ladenöffnungszeiten-
gesetz Sachsen-Anhalt vom 22. Novem-
ber 2006 (LÖffZeitG LSA) in der Zeit 
von 13 bis 18 Uhr geöffnet sein.

2. An den Sonntagen am 7. und 21. De-
zember 2014 dürfen im Stadtzentrum, 
begrenzt durch Waisenhausring, Mo-
ritzzwinger, Hallorenring, Robert-
Franz-Ring, Moritzburgring, Univer-
sitätsring, Hansering, zuzüglich obere 
Leipziger Straße, Riebeckplatz, Mar-
tinstraße, Röserstraße, Marienstraße, 
Dorotheenstraße, Augustastraße, Char-
lottenstraße, Große Steinstraße, Am 
Steintor, Geiststraße und  Steinweg alle 
Verkaufsstellen im Sinne des § 2 La-
denöffnungszeitengesetz Sachsen-An-
halt vom 22. November 2006 (LÖff-
ZeitG LSA) in der Zeit von 13 bis 18 
Uhr geöffnet sein. 

3. Der § 9 des LÖffZeitG LSA, die Bestim-
mungen des Arbeitszeitgesetzes vom 06. 
Juni 1994 (BGBl. I S. 1170), zuletzt geän-
dert durch Art. 3 Abs. 6 G v. 20.4.2013 
I 868, des Jugendarbeitsschutzgesetzes 
vom 12. April 1976 (BGBl. l S. 965), zu-
letzt geändert durch Artikel 3 Absatz 7 
des Gesetzes vom 20. April 2013 (BGBl. 
I S. 868)  und des Mutterschutzgesetzes 
in der Neufassung vom 20. Juni 2002 
(BGBl. I S. 2318), zuletzt geändert durch 
Artikel 6 des Gesetzes vom 23. Oktober 
2012 (BGBl. I S. 2246) sind zu beachten.

4. Für diese Allgemeinverfügung wird 
die sofortige Vollziehung angeordnet. 

5. Die Allgemeinverfügung tritt am Tage 
nach der Veröffentlichung im Amtsblatt 
für die Stadt Halle (Saale) in Kraft.

Begründung:
Gemäß § 7 Abs. 1 des LÖffZeitG LSA 
kann die Gemeinde erlauben, dass Ver-
kaufsstellen aus besonderem Anlass an 
höchstens vier Sonn- und Feiertagen ge-
öffnet werden. Gem. § 7 Abs. 2 dieses 
Gesetzes darf die Öffnung fünf zusam-
menhängende Stunden in der Zeit von 
11 bis 20 Uhr nicht überschreiten. Da-
bei ist auf die Zeit des Hauptgottesdiens-
tes Rücksicht zu neh-men. Zuständig für 
die Erlaubnis der zusätzlichen Ladenöff-
nungszeiten ist die Gemeinde, in diesem 
Fall die Stadt Halle (Saale). 

Der besondere Anlass ist am 6. April mit 
dem traditionellen Ostermarkt, am 2. No-
vember mit dem Lichterfest sowie am 

7. und 21. Dezember mit dem Weih-
nachtsmarkt gegeben. Um dem Versor-
gungsbedürfnis der Besucher Rechnung 
zu tragen und gleichzeitig dem Einzel-
handel die Möglichkeit zu geben, den Zu-
strom der Besucher geschäftlich zu nut-
zen, ist die Öffnung von Verkaufsstellen 
vorgesehen. Die Zeiten des Hauptgottes-
dienstes wurden berücksichtigt.

Die sofortige Vollziehung dieser Allge-
meinverfügung wurde nach § 80 Abs. 
2 Nr. 4 Verwaltungsgerichtsordnung 
(VwGO) in der zurzeit geltenden Fas-
sung angeordnet. Das besondere öffent-
liche Interesse ist gegeben, da insbeson-
dere in der Innenstadt in Verbindung mit 
den benannten Veranstaltungen mit ei-
nem besonders hohen Besucherandrang 
zu rechnen ist. Diesen Besuchern muss 
die Möglichkeit gegeben werden, sich ne-
ben typischen Geschenken mit allen Wa-
ren des Ge- und Verbrauchs über die ge-
setzlichen Ladenöffnungszeiten hinaus 
auszustatten. Es besteht also ein regiona-
les Versorgungsinteresse, das nur durch 
eine Freigabe zusätzlicher Öffnungszei-
ten befriedigt werden kann und somit eine 
Erweiterung der Ladenöffnungszeiten in 
diesem Bereich rechtfertigt. Unter Be-
rücksichtigung des kurzen Zeitraumes zur 
beabsichtigten Sonntagsöffnung würde im 
Falle eines Widerspruches nicht mehr mit 
einer abschließenden Entscheidung in der 
Hauptsache zu rechnen sein. Das Interes-
se der Kunden sowie der Geschäftsinhaber 
an der Wirksamkeit dieser Allgemeinver-
fügung überwiegt hier deutlich gegenüber 
dem Interesse eines möglichen Wider-
spruchsfüh-rers an der vorläu!gen Nicht-
vollziehbarkeit. Daher ist die Anordnung 
der sofortigen Vollzie-hung im besonde-
ren öffentlichen Interesse geboten.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb 
eines Monats nach Bekanntgabe Wi-
derspruch eingelegt werden. Der Wi-
derspruch ist schriftlich oder zur Nie-
derschrift bei der Stadt Halle (Saale), 
Marktplatz 1, 06100 Halle (Saale), einzu-
legen. Die Frist ist auch gewahrt, wenn der 
Widerspruch bei der zuständigen Wider-
spruchsbehörde, dem Landesverwaltungs-
amt Sachsen-Anhalt, Ernst-Kamieth-Stra-
ße 2, 06112 Halle (Saale), eingelegt wird.

Da die sofortige Vollziehung angeordnet 
ist, haben Widerspruch und Klage gegen 
diese Verfügung keine aufschiebende Wir-
kung. Das Verwaltungsgericht Halle (Saa-
le), Justizzentrum Halle, Thüringer Str. 16, 
06112 Halle (Saale) kann gem. § 80 Abs. 5 
VwGO auf Antrag die aufschiebende Wir-
kung ganz oder teilweise wiederherstellen.

Halle (Saale), den 10. Februar 2014

Dr. Bernd Wiegand
Oberbürgermeister

Anzeige

Der Stadtrat der Stadt Halle (Saale) hat in 
seiner öffentlichen Sitzung am 29.01.2014 
den Bebauungsplan Nr. 105 „Gartenstadt 
Nietleben“, 1. Änderung, in der Fassung 
vom 15.08.2013 gemäß § 10 Absatz 1 
Baugesetzbuch (BauGB) als Satzung be-
schlossen (Beschluss-Nr. V/2013/11943). 
Der Bebauungsplan bedarf nicht der Ge-
nehmigung durch die obere Verwaltungs-
behörde.

Das Plangebiet liegt im Stadtteil Niet-
leben und wird im Norden, Osten so-
wie Westen im Wesentlichen durch die 
Dölauer Heide und im Süden durch die 
Grenze der rückwärtigen Bebauung auf 
der südlichen Seite des Habichtsfan-
ges begrenzt. Das Plangebiet umfasst 
eine Fläche von ca. 26,7 ha. Der räumli-
che Geltungsbereich der 1. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 105 „Gartenstadt 
Nietleben“ ist aus dem angefügten Lage-
plan ersichtlich. Die im Lageplan schraf-
!erten Teilbereiche, die Grundstücke am 
Finkenschlag sowie das Teilgebiet, wel-
ches vom Habichtsfang und dem Marder-
weg begrenzt wird, sind von der 1. Än-
derung des Bebauungsplanes Nr. 105 
ausgenommen.

Bekanntmachung
zum Bebauungsplan Nr. 105 „Gartenstadt Nietleben“, 1. Änderung, Satzungsbeschluss

Im Plangebiet wird der Gebietscharak-
ter als historische Gartenstadt gesichert. 
Durch die 1. Änderung des Bebauungs-
planes wird eine einheitliche Bebauung-
stiefe von 16 Metern ermöglicht.

Gemäß § 10 Absatz 3 Satz 2 BauGB kann 
jedermann den Bebauungsplan Nr. 105 
„Gartenstadt Nietleben“, 1. Änderung, so-
wie die Begründung einsehen und über 
den Inhalt Auskunft verlangen.

Die Unterlagen können im Fachbereich 
Planen der Stadt Halle (Technisches Rat-
haus, Hansering 15, 5. Obergeschoss 
im Zimmer 519) während der folgenden 
Dienststunden
Mo./Mi./ Do. 
 9 bis 12 Uhr und 13 bis 15 Uhr
Di. 9 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr
Fr. 9 bis 12 Uhr
eingesehen werden.

Die der Planung zugrunde liegenden Vor-
schriften (Gesetze, Verordnungen und 
DIN-Vorschriften) können an gleicher 
Stelle ebenfalls eingesehen werden.
Gemäß § 215 Absatz 1 BauGB werden 
unbeachtlich
• eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 

bis 3 BauGB beachtliche Verletzung 
der dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften, 

• eine unter Berücksichtigung des § 214 
Absatz 2 BauGB beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Ver-
hältnis des Bebauungsplans und des 
Flächennutzungsplans und 

• nach § 214 Absatz 3 Satz 2 BauGB be-
achtliche Mängel des Abwägungsvor-
gangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
Bekanntmachung dieser Satzung schrift-
lich gegenüber der Gemeinde unter Dar-
legung des die Verletzung begründenden 
Sachverhalts geltend gemacht worden sind.

Auf die Vorschriften des § 44 Absatz 3 
Satz 1 und 2 BauGB sowie des § 44 Ab-
satz 4 BauGB über die fristgemäße Gel-
tendmachung etwaiger Entschädigungs-
ansprüche für Vermögensnachteile nach 
den §§ 39 bis 42 BauGB sowie über die 
Fälligkeit und das Erlöschen von Ent-

Bekanntmachungsanordnung

Der Stadtrat der Stadt Halle (Saale) hat in 
seiner ö!entlichen Sitzung am 29.01.2014 
den Bebauungsplan Nr. 105 „Garten-
stadt Nietleben“, 1. Änderung, Vorlage: 
V/2013/11943, als Satzung beschlossen. 
Dieser Beschluss wird hiermit ö!entlich 
 bekannt gemacht.

Halle (Saale), den 18. Februar 2014

Dr. Bernd Wiegand
Oberbürgermeister

schädigungsansprüchen wird hinge-
wiesen. Die Fälligkeit des Anspruches 
auf Entschädigung kann dadurch her-
beigeführt werden, in dem der Entschä-
digungsberechtigte die Leistung der 
Entschädigung schriftlich bei dem Ent-
schädigungsp"ichtigen beantragt.

Weiterhin wird auf die Rechtsfolgen nach 
§ 6 Absatz 4 der Gemeindeordnung für 
das Land Sachsen Anhalt (GO LSA) hin-
gewiesen:
Ist eine Satzung gemäß § 6 Absatz 4 GO 
LSA unter Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften, die in diesem Ge-
setz enthalten oder aufgrund dieses Ge-
setzes erlassen worden sind, zustande 
gekommen, so ist diese Verletzung unbe-
achtlich, wenn sie nicht schriftlich inner-
halb eines Jahres seit Bekanntmachung 
der Satzung gegenüber der Gemeinde un-
ter Bezeichnung der verletzten Vorschrift 
und der Tatsache, die den Mangel ergibt, 
geltend gemacht worden ist. 

Mit dieser Bekanntmachung tritt der Be-
bauungsplan in Kraft.

Halle (Saale), den 18. Februar 2014 

Dr. Bernd Wiegand
 Oberbürgermeister

Der Stadtrat der Stadt Halle (Saale) hat in 
seiner öffentlichen Sitzung am 29.01.2014 
den vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
Nr. 156 „Zentrum Büschdorf“ in der Fas-
sung vom 28.11.2013 gemäß § 10 Absatz 1 
Baugesetzbuch (BauGB) als Satzung be-
schlossen (Beschluss-Nr. V/2013/11882). 
Der Bebauungsplan bedarf nicht der Ge-
nehmigung durch die obere Verwaltungs-
behörde.
Das Plangebiet liegt im Stadtbezirk Halle-
Ost im Stadtteil Büschdorf zwischen der 
Delitzscher Straße im Norden und dem 
Seggenweg im Süden. Östlich angrenzend 
be!nden sich Frei"ächen, die als öffentli-
che Parkanlage (Grünzug) gestaltet sind. 
Auf dem westlich angrenzenden Grund-
stück be!ndet sich bereits ein Lebens-
mittelvollversorger, der den ersten bereits 
realisierten Teil des neuen Nahversor-
gungszentrums darstellt. Das Plangebiet 
hat eine Fläche von ca. 0,98 ha und ist aus 
dem angefügten Lageplan ersichtlich.

Bekanntmachung
zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 156 „Zentrum Büschdorf“, Satzungsbeschluss

Baukörper vor, der gemeinsam mit dem 
bestehenden Nahversorgungsmarkt west-
lich des Plangebietes eine städtebauliche 
Einheit bildet. 
Gemäß § 10 Absatz 3 Satz 2 BauGB kann 
jedermann den vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan Nr. 156 „Zentrum Büsch-
dorf“ sowie die Begründung einsehen und 
über den Inhalt Auskunft verlangen. Die 
Unterlagen können im Fachbereich Pla-
nen der Stadt Halle (Technisches Rathaus, 
Hansering 15, 5. Obergeschoss im Zim-
mer 519) während der folgenden Dienst-
stunden
Mo./Mi./ Do. 
 9 bis 12 Uhr und 13 bis 15 Uhr
Di. 9 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr
Fr. 9 bis 12 Uhr
eingesehen werden.
Die der Planung zugrunde liegenden Vor-
schriften (Gesetze, Verordnungen und 
DIN-Vorschriften) können an gleicher 
Stelle ebenfalls eingesehen werden.

Gemäß § 215 Absatz 1 BauGB werden 
unbeachtlich
 • eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 

bis 3 BauGB beachtliche Verletzung 
der dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften, 

• eine unter Berücksichtigung des § 214 
Absatz 2 BauGB beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Ver-
hältnis des Bebauungsplans und des 
Flächennutzungsplans und 

• nach § 214 Absatz 3 Satz 2 BauGB be-
achtliche Mängel des Abwägungsvor-
gangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
Bekanntmachung dieser Satzung schrift-
lich gegenüber der Gemeinde unter Dar-
legung des die Verletzung begründenden 
Sachverhalts geltend gemacht worden 
sind.

Auf die Vorschriften des § 44 Absatz 
3 Satz 1 und 2 BauGB sowie des § 44 
Absatz 4 BauGB über die fristgemäße 
Geltendmachung etwaiger Entschädi-
gungsansprüche für Vermögensnachtei-
le nach den §§ 39 bis 42 BauGB sowie 
über die Fälligkeit und das Erlöschen 

Bekanntmachungsanordnung

Der Stadtrat der Stadt Halle (Saa-
le) hat in seiner ö!entlichen Sitzung am 
29.01.2014 den vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan Nr. 156 „Zentrum Büschdorf“, 
Vorlage: V/2013/11882, als Satzung be-
schlossen. Dieser Beschluss wird hiermit öf-
fentlich bekannt gemacht.

Halle (Saale), den 18. Februar 2014

Dr. Bernd Wiegand
Oberbürgermeister

von Entschädigungsansprüchen wird 
hingewiesen. Die Fälligkeit des Anspru-
ches auf Entschädigung kann dadurch 
herbeigeführt werden, in dem der Ent-
schädigungsberechtigte die Leistung der 
Entschädigung schriftlich bei dem Ent-
schädigungsp"ichtigen beantragt.
Weiterhin wird auf die Rechtsfolgen nach 
§ 6 Absatz 4 der Gemeindeordnung für 
das Land Sachsen Anhalt (GO LSA) hin-
gewiesen:
Ist eine Satzung gemäß § 6 Absatz 4 GO 
LSA unter Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften, die in diesem Ge-
setz enthalten oder aufgrund dieses Ge-
setzes erlassen worden sind, zustande 
gekommen, so ist diese Verletzung unbe-
achtlich, wenn sie nicht schriftlich inner-
halb eines Jahres seit Bekanntmachung 
der Satzung gegenüber der Gemeinde un-
ter Bezeichnung der verletzten Vorschrift 
und der Tatsache, die den Mangel ergibt, 
geltend gemacht worden ist. 

Mit dieser Bekanntmachung tritt der Be-
bauungsplan in Kraft.

Halle (Saale), den 18. Februar 2014 

Dr. Bernd Wiegand
 Oberbürgermeister

Im Plangebiet werden die planungsrechtli-
chen Voraussetzungen für die Ansiedlung 
von Einzelhandelsbetrieben im Zentrums-
bereich Büschdorf geschaffen. Das städte-
bauliche Konzept sieht einen L-förmigen 
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